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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung

Gegen Herrn Luigi Fileri, letzte bekannte Anschrift:
Lindenplatz 6 in 41749 Viersen, jetziger Aufent-
haltsort unbekannt, ist am 02.05.2011 ein

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt,

Abteilung Verwaltung,
Aktenzeichen: 39 – 391.12/VIE-0001122H/OWi782,

ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen,
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers / der
Empfängerin nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit
von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie außerdem von
montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 Uhr
bis 15:30 Uhr eingesehen und in Empfang genommen
werden auf meiner Dienststelle in

41747 Viersen
Rathausmarkt 3

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Abteilung Verwaltung

Zimmer 2308.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.
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Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
zwei Wochen vergangen sind.

Viersen, den 02.05.2011

Kreis Viersen
Der Landrat

Im Auftrag
gez. Feld

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 321

Bekanntmachung
der Kreises Viersen

Bekanntgabe nach § 3a des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, in der Fassung
der Bekanntmachung vom 24.02.2010, BGBl. I S. 94)
über die Feststellung der Umweltverträglichkeits-
prüfungspflicht

Antrag des Herrn Dieter Orths auf Erteilung einer
Genehmigung nach § 4 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG)

Herr Dieter Orths  stellte mit Datum vom 21.12.2009,
zuletzt vervollständigt am 21.02.2011, einen Antrag auf
Erteilung einer Genehmigung gem.  § 16 BImSchG
für die Änderung einer Verbrennungsmotorenanlage
zur Erzeugung von Strom und Wärme für den Einsatz
von Biogas mit einer Feuerungswärmeleistung von
1.248 kW.

Für die Maßnahme ist gem. §§ 3 Abs. 1 Satz 1 und
UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 1.3.2 zum UVPG dann eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn
das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen
Behörde aufgrund   Vorprüfung des Einzelfalls
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben
kann. Bei dieser Vorprüfung sind die in der Anlage 2
zum UVPG aufgeführten Kriterien zu beachten.

Im vorliegenden Fall hat die  Vorprüfung ergeben, dass
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch
das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Keine der beteiligten Stellen äußerte die Befürchtung,
dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu
erwarten wären.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass
für das vorgenannte Vorhaben keine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht
selbstständig anfechtbar.

Viersen, 12.04.2011

gez. Ottmann

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 322

Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Bekanntgabe nach § 3a des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, Neu-
fassung vom 25.06.2005, BGBl. I S. 1758, zuletzt
geändert am 10.08.2009, BGBl. I, Nr. 53 S. 2723)
über die Feststellung der Umweltverträglichkeits-
prüfungspflicht

Errichtung eines Einfamilienhauses in Willich

Zur Errichtung eines Einfamilienhauses in Willich,
Gemarkung Schiefbahn, Flur 19, Flurstück 586 ist
beabsichtigt, Grundwasser von einer Menge von
maximal 154.050 m³ abzusenken und in das
Gewässer Nr. 38.15 des Wasser- und Bodenver-
bandes der Mittleren Niers einzuleiten.

Für die Maßnahme ist gem. §§ 3 Abs. 1 Satz 1 und §
3d UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 zum UVPG  und
§§ 1 und 3 UVPG NRW (Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen vom
29.04.1992, GV.NW. S. 175) i.V.m. Anlage 1 Nr. 3a
zum UVPG NRW dann eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben nach
Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund
allgemeiner Vorprüfung des Einzelfalls erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. Bei
dieser Vorprüfung sind die in der Anlage 2 zum UVPG
NRW aufgeführten Kriterien zu beachten.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung
ergeben, dass erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das beantragte Vorhaben nicht zu
erwarten sind.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass
für das vorgenannte Vorhaben keine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht
selbstständig anfechtbar.

Viersen, 26.04.2011

    gez.: Ottmann

     Abl. Krs. Vie. 2011, S. 322



323

Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Bekanntgabe nach § 3a des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der
Neufassung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt
geändert am 11.08.2010 (BGBl. I S. 1163,1168) über
die Feststellung der Umweltverträglichkeits-
prüfungspflicht.

Antrag des Herrn Dirk Hetzel vom 27.07.2010 auf
Erteilung einer Genehmigung nach § 4 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Herr Dirk Hetzel, Moyländer Str. 7, 47551 Bedburg-
Hau, beantragt die Genehmigung zur Errichtung und
Betrieb einer Windenergie-Anlage auf dem
Grundstück Im Hülser Feld in 47906 Kempen,
Gemarkung St. Hubert, Flur 24 Flurstück 80.

Der Antrag umfasst im Wesentlichen

1. die Errichtung und den Betrieb einer Windenergie-
Anlage mit einer Nabenhöhe von 73,25 m und
einem Rotordurchmesser von 52,90 m sowie
einer Nennleistung von 800 kW,

2. den Einbau einer Trafostation mit Mittel-
spannungsschaltanlage im Turmfuß mit einer
Nennleistung von 900 kVA,

3. die Versiegelung von 1020 m2 Ackerfläche.

Gemäß § 3c UVPG in Verbindung mit der Ziffer 1.6.3
Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG ist eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das
Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen
Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter
Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG
aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu
berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall ergab die standortbezogene
Vorprüfung im Einzelfall, dass durch das beantragte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass
für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht
selbständig anfechtbar.

Viersen, 28.04.2011

gez. Ottmann
Abl. Krs. Vie. 2011, S. 323

Bekanntmachung
der Gemeinde Grefrath

Feststellung des Nachfolgers für den durch Verzicht
auf das Mandat ausgeschiedenen Ratsherrn Michael
Goetschkes

Ratsherr Michael Goetschkes, Christlich Demo-
kratische Union Deutschlands (CDU), ist durch
Verzicht auf das Mandat aus dem Rat der Gemeinde
Grefrath zum 30.04.2011 ausgeschieden.

Als Nachfolger ist

Herr Manfred Wolfers jun., Kirchstraße 6,
47929 Grefrath,

lt. Annahmeerklärung vom 29.04.2011 gemäß § 45 des
Kommunalwahlgesetzes aufgrund der Reserveliste
der CDU zur Kommunalwahl vom 30.08.2009
Ratsherr des Rates der Gemeinde Grefrath geworden.

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats
nach Bekanntgabe bei dem unterzeichneten Wahlleiter
Einspruch eingelegt werden.

Grefrath, den 02. Mai 2011

Gemeinde Grefrath
Der Wahlleiter

gez.
Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 323
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Nettetal, 13. Mai 2011

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Am: Donnerstag, 26.05.2011
Um 18:00 Uhr
Im: Ratssaal Eingang A/C des Rathauses Nettetal, Doerkesplatz 11, 1. OG
Sitzung: 11. Sitzung des Rates

Tagesordnung
Rat

TOP Betreff

Ö  1 Mitteilungen der Verwaltung

Ö  2 Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW;
hier: Anregungen Nr. 1 und 2 der Straßengemeinschaft Graf-Mirbach-Straße zur Straßenreinigung 12.
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Nettetal über die Straßenreinigung

Ö  3 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen;
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 30.03.2011: Bildung eines Seniorenbeirats

Ö  4 Ausschuss- und Gremienumbesetzung;hier: Benennung von Ratsvertretern für die Gremien der
euregio rhein-maas-nord

Ö  5 10. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Nettetal vom 14.09.2005 i.d.F. der 9. Änderungssatzung
vom 09.02.2011

Ö  6 Anpassung der Marktsatzung an EU-Dienstleistungsrichtlinien

Ö  7 Bestellung eines Vertreters der Stadt Nettetal für die Gesellschafterversammlung der
Geodatenservice GmbH

Ö  8 Änderung der Verkehrssituation im Kreuzungsbereich Gerberstraße / Ringstraße; 1. Antrag der ABK-
Fraktion vom 01.03.2010 auf Änderung des Verlaufs der Vorfahrtstraße und Einrichtung eines
Halteverbotes auf der Gerberstraße und 2. Prüfauftrag der CDU-Fraktion vom 01.05.2010 auf
Einrichtung eines Halteverbotes auf der Gerberstraße

Ö  9 Erhöhung des Preises für den fahrbaren Mahlzeitendienst

Ö  10 Vorzeitige Mittelfreigaben

Ö  11 Umschichtung von Mitteln aus dem Konjunkturpaket im Rahmen städtischer Maßnahmen
(Bildungsinfrastruktur)

Ö  12 Anfragen von Ratsmitgliedern gem. § 22 der Geschäftsordnung;hier: Anfrage der SPD-Fraktion zur
MEG Ansiedlung

N  13 Mitteilungen der Verwaltung

Bekanntmachung
der Stadt Nettetal
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N  14 Personalangelegenheiten

N  14.1 Personalangelegenheiten

N  14.2 Personalangelegenheiten

N  15 Grundstücksangelegenheiten

N  16 Anfragen von Ratsmitgliedern gem. § 22 der Geschäftsordnung

Zu der öffentlichen Sitzung hat jedermann Zutritt.

gez. Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 324
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Bekanntmachung
der Gemeinde Niederkrüchten

über die Genehmigung des Flächennutzungsplanes,
55. Änderung
„Wochenendhausgebiet Mühlrather Mühle“, gemäß §
6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung
mit § 215 Abs. 2 BauGB

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat am 22.
Februar 2011 den Flächennutzungsplan, 55.
Änderung, festgestellt.

Der Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplan-
änderung ist aus dem nachstehend abgedruckten
Kartenausschnitt ersichtlich.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat diese
Flächennutzungsplanänderung durch nachstehende
Verfügung vom 09. Mai 2011, Az.: 35.02.01.01-24Nie-
055-474 genehmigt:

„Genehmigung gemäß § 6 BauGB
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung vom 23.09.2004 genehmige ich die vom Rat
der Gemeinde Niederkrüchten am 22.02.2011
beschlossene 55. Änderung  des Flächennutzungs-
planes.“

Im Auftrag
Gez.: Linck-Müller

Die 55. Änderung des Flächennutzungsplanes mit
Begründung einschließlich Umweltbericht und
zusammenfassender Erklärung liegt ab sofort beim
Fachbereich II Planen, Bauen, Umwelt der Gemeinde
Niederkrüchten, Rathaus Elmpt, Laurentiusstraße 19,
Zimmer 2, während der Dienststunden zu jedermanns
Einsicht öffentlich aus. Über den Inhalt des Planes,
die Begründung, den Umweltbericht und die
zusammenfassende Erklärung wird auf Verlangen
Auskunft erteilt.

Bekanntmachungsanordnung

Die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf
vom 09.05.2011, Az.: 35.02.01.01-24Nie-055-474 der
55. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ort und
Zeit der Auslegung sowie die aufgrund des
Baugesetzbuches (BauGB) und der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Hinweise:

1) Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen.

Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit der
Flächennutzungsplanänderung sind:

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

    wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes
schriftlich gegenüber der Gemeinde Niederkrüchten
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.

2) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen dieser Flächen-
nutzungsplanänderung nach Ablauf eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Flächennutzungsplanänderung ist

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Fest-
stellungsbeschluss vorher beanstandet,

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde Niederkrüchten
vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes,
in dem diese Bekanntmachung erfolgt, wird diese
Flächennutzungsplanänderung wirksam.

Niederkrüchten, den 12. Mai 2011

gez. Winzen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 326
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Bekanntmachung
der Gemeinde Niederkrüchten

des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes
Nie-117 „VEP Wochenendhausgebiet Mühlrather
Mühle“

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat am 22.
Februar 2011

gemäß § 10 Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414), zuletzt geändert am 31.07.2009 (BGBl.

I  S. 2585) i. V. m. § 7 Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung vom 14.07.1994 (GV. NW. S.
666), zuletzt geändert am 17.12.2009 (GV.
NRW. S. 950), den Bebauungsplan Nie-117
„VEP Wochenendhausgebiet Mühlrather
Mühle“ als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus
dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt
ersichtlich.

Der Bebauungsplan Nie-117  „VEP Wochenendhaus-
gebiet Mühlrather Mühle“ liegt mit Begründung
einschließlich Umweltbericht und zusammen-
fassender Erklärung ab sofort beim Fachbereich II
Planen, Bauen, Umwelt der Gemeinde Nieder-
krüchten, Rathaus Elmpt, Laurentiusstraße 19,
Zimmer 2, während der Dienststunden zu jedermanns
Einsicht öffentlich aus. Über den Inhalt des Planes,
die Begründung, den Umweltbericht und die
zusammenfassende Erklärung wird auf Verlangen
Auskunft erteilt.

Bekanntmachungsanordnung

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nie-
117 „VEP Wochenendhausgebiet Mühlrather Mühle“
vom 22. Februar 2011, Ort und Zeit der Auslegung
sowie die aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) erforderlichen Hinweise werden
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise

A) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2 und Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach
kann der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei

dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

B) Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen.

Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des
Bebauungsplanes sind:

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

      wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Gemeinde Nieder-
krüchten geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen.

C)    Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen des
Bebauungsplans nach Ablauf eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

         a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

         b) der Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

         c) der Bürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder

         d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde Niederkrüchten
vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.
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Mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes,
in dem diese Bekanntmachung erfolgt, wird dieser
Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Niederkrüchten, den 12. Mai 2011

gez. Winzen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 328
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Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal

1. Satzung

über die Festsetzung des Hebesatzes

für die Grundsteuer B

in der Gemeinde Schwalmtal

vom 4. Mai 2011

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NRW. S. 666/
SGV NRW 2023) zuletzt geändert durch Gesetz vom
21. Dezember 2010 (GV NRW. S. 688) i. V. m. § 25
des Grundsteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965)
zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 1
des Gesetzes über die Zuständigkeit für die
Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom
16.12.1981 (GV NW 1981 S. 732) in der z.Zt. gültigen
Fassung hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am
4. Mai 2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Für das Haushaltsjahr 2011 wird der Hebesatz für die
Grundsteuer B auf 413 v. H.  festgesetzt:

§ 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft.

2.  Bekanntmachung der Satzung über die
Festsetzung des Hebesatzes der Grund-
steuer B

Die vorstehende Satzung über die Festsetzung des
Hebesatzes der Grundsteuer B  wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Schwalmtal, den 05. Mai 2011

Der Bürgermeister
gez.: Reinhold Schulz

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 330

Bekanntmachung des
Umlegungsausschusses der Stadt
Viersen

Umlegungsgebiet Nr. 71 – An der Josefskirche - O.Nr.
17

Der Umlegungsausschuss der Stadt Viersen hat mit
Einverständnis der betroffenen Rechtsinhaber durch
Beschluss vom 06.05.2011 gem. § 76 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2141), in derzeit gültigen
Fassung, innerhalb des Umlegungsgebietes Nr. 71
den Umlegungsplan (Umlegungskarte und Um-
legungsverzeichnis) für die nachfolgend aufgeführten
Grundstücke aufgestellt:

Gemarkung Viersen
Flur 98
Flurstück 291, 292

Mit der Zustellung der ihre Rechte betreffenden
Auszüge aus dem Umlegungsplan an die Beteiligten
ist der durch Beschluss vom 06.05.2011 für das
Umlegungsgebiet Nr. 71 teilweise aufgestellte
Umlegungsplan am 13.05.2011 unanfechtbar ge-
worden.

Mit der Bekanntmachung nach § 71 BauBG wird der
bisherige Rechtszustand durch den in dem
Umlegungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand
ersetzt.
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Viersen, 13.05.2011

Umlegungsausschuss
der Stadt  Viersen

Der Vorsitzende
gez.

i.V. Müller
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B e k a n n t m a c h u n g

Hiermit lade ich die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Kempen-Tönisberg zu einer
öffentlichen Genossenschaftsversammlung ein.

Sie findet statt am 30. Juni 2011 um 20.00 Uhr in der Gaststätte Sitterz, Bergstraße 10, 47906 Kempen-
Tönisberg.

TAGESORDNUNG:

 1. Mitteilungen und Anfragen

 2. Billigung der Niederschrift der Genossenschaftsversammlung vom 05. Mai 2009

 3. Geschäftsbericht für die Geschäftsjahre 2009 und 2010

 4. Bericht über die Rechnungsprüfung für die Geschäftsjahre 2009 und 2010

 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2009 und 2010

 6. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Doppelhaushalt 2011 / 2012

 7. Wahl von 2 Rechnungsprüfern und deren Vertretern

 8. Verschiedenes

Ich weise darauf hin, dass nach den Bestimmungen der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 28. Mai 1980,
zuletzt geändert durch Satzung vom  19. April 2007

a)  besondere Einladungen an die Jagdgenossen nicht ergehen,

b)  die Jagdgenossenschaftsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden
    Jagdgenossen beschlussfähig ist,

c)  jeder Jagdgenosse sich durch eine volljährige und geschäftsfähige Person unter Vorlage
    einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen kann. Der bevollmächtigte Vertreter darf
    höchstens fünf Jagdgenossen vertreten.

Kempen, den 09. Mai 2011

gez.
Rübo

Vorsitzender des
Jagdvorstandes
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